Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit
Behinderungen — Grundrechtsschutz zwischen Erméchtigung,
Teilhabe und Fremdbestimmung
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I Einleitung

Sexuelle Selbstbestimmung ist ein Grund- und Menschenrecht. Verankert ist
das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung im Grundgesetz im allgemeinen
Personlichkeitsrecht. Es garantiert, ,das Verhéltnis zur eigenen Sexualitit und
die sexuellen Beziehungen zu anderen einzurichten! Jeder Person steht
demnach die Befugnis zu, dariiber zu bestimmen, ob, mit wem, auf welche
Weise und unter welchen Bedingungen sie Sex hat, und ob und in welchen
Grenzen sie Einwirkungen anderer Personen auf ihre Entscheidungen und
Handlungen zulédsst.> Werden allerdings (zu) hohe Anforderungen an die
Kommunikations- und Einsichtsfahigkeit einer Person gestellt, um von einer
hinreichenden Verfiigungsbefugnis auszugehen, schliefit dies insbesondere
Menschen mit kognitiven Beeintrachtigungen von der Inanspruchnahme des
Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung aus. Werden (zu) hohe Anforderungen
an die Moglichkeiten zur korperlichen (Inter-)Aktion und Kommunikation
gestellt, kann dies insbesondere Menschen mit kdrperlichen Behinderungen
ausschlieflen. Es stellt sich daher die Frage, wie ein Recht auf sexuelle
Selbstbestimmung konzeptualisiert werden kann, das die sexuelle Freiheit
von Menschen mit Behinderungen anerkennt und wahrt, Schutz vor sexuel-
len Ubergriffen bietet sowie diskriminierungsfreien Zugang zu sexueller
Bildung und sexuellen Dienstleistungen sicherstellt. Um Exklusion zu ver-
meiden und Selbstbestimmung fiir alle Menschen zu ermdéglichen, schlage ich

1 S.nur BVerfG v. 21.12.1977 — 1 BvL 1/75, BVerfGE 47, 46 (73 1.); BVerfG v.16.3.1982 — 1 BvR
938/81, BVerfGE 60, 123 (134); BVerfG v. 26.1.1993 - 1 BvL 38/92, BVerfGE 88, 87 (97);
BVerfGv.26.2.2008 - 2 BvR 392/07, BVerfGE 120, 224 (238 f.).

2 Valentiner, Das Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung, 2021, 374. S. statt vieler
Hornle, Sexuelle Selbstbestimmung: Bedeutung, Voraussetzungen und kriminalpoliti-
sche Forderungen, ZStW 127 (2015), 851 (859); Di Fabio, in: Dirig/Herzog/Scholz,
Grundgesetz Kommentar, 99. EL September 2022, Art. 2 Abs. 1 GG Rn. 200; Renzikowski,
in: Miinchener Kommentar zum StGB, 4. Aufl. 2021, Vor § 174 Rn. 7 f.
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vor, das Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung ausgehend von den
gesellschaftlichen und strukturellen Bedingungen fiir Autonomie zu denken.?
Fir die ndhere Konkretisierung der Bedingungen sexueller Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinderungen liefert die UN-Behindertenrechts-
konvention wichtige Anhaltspunkte.

Der Beitrag leitet zundchst das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung als
Grund- und Menschenrecht her und stellt die unterschiedlichen Dimensio-
nen dieses Rechts (Entfaltungsfreiheit, Schutzpflichten, Teilhabe) dar (IL.).
Im Fokus steht anschliefend das Schliisselkonzept fiir das Recht auf sexuelle
Selbstbestimmung: das Autonomiekonzept, welches sich als Hiirde, aber auch
als Chance fiir ein gleichberechtigtes Recht auf sexuelle Selbstbestimmung
erweisen kann (II1.). Darauf aufbauend wird das Konzept des Grund- und
Menschenrechts auf sexuelle Selbstbestimmung fiir Menschen mit Behinde-
rungen in vier Aspekten konkretisiert (IV.). Zunéchst wird das verfassungs-
rechtliche Leitbild konsensualer Sexualitdten aus einer antidiskriminierungs-
rechtlichen Perspektive reflektiert. Besonderer Aufmerksamkeit bediirfen
sodann die Anerkennung der sexuellen Entfaltungsfreiheit von Menschen mit
Behinderungen, der angemessene Schutz vor sexualisierter Gewalt und
Missbrauch sowie schliefllich die Frage nach grund- und menschenrechtlich
gebotener sexualbegleitender Assistenz und ihren Grenzen.

IL. Das Grund- und Menschenrecht auf sexuelle Selbstbestimmung

Das Grund- und Menschenrecht auf sexuelle Selbstbestimmung ist im
deutschsprachigen Rechtsdiskurs nach wie vor erstaunlich unterbeleuchtet.*

3 Der Beitrag geht insoweit zuriick auf Valentiner, Das Grundrecht auf sexuelle Selbstbe-
stimmung, 2021.

4 Baer, ,Sexuelle Selbstbestimmung“? Zur internationalen Rechtslage und denkbaren
Konzeptionen von Recht gegen geschlechtsbezogene Diskriminierung, in: Lohrenscheit
(Hrsg.), Sexuelle Selbstbestimmungals Menschenrecht, 2009, 89 (95 £.); Hornle, ZStW 127
(2015), 851; fiir das Sexualstrafrecht s. Renzikowski, Primat des Einverstindnisses?, in:
Lembke (Hrsg.), Regulierungen des Intimen: Sexualitit und Recht im modernen Staat,
2017,197 (201); bezogen auf das Menschenrecht auf sexuelle Selbstbestimmung s. Juhdsz,
Das Menschenrecht auf selbstbestimmte Sexualitit im Licht der BRK, Newsletter
Menschenrechte 2014, 271 (275): ,Zusammenfassend lassen sich aus den das Recht auf
selbstbestimmte Sexualitat verbiirgenden Bestimmungen der BRK Achtungs-, Schutz-
und Gewihrleistungspflichten ablesen. Ihr konkreter Umfang steht allerdings momentan
noch nicht fest, befindet sich doch das Menschenrecht auf selbstbestimmte Sexualitat
selbst noch in der Konstituierungsphase*.
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In seiner Existenz ist es zwar weitgehend anerkannt.> Wenig Klarheit herrscht
aber tiber Inhalte und Reichweite des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung.®
Im Folgenden sollen daher zunichst die zentralen Dimensionen des Grund-
und Menschenrechts auf sexuelle Selbstbestimmung herausgearbeitet wer-
den.

1. Herleitung sexueller Selbstbestimmung als Grund- und Menschenrecht

Verankert ist das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung - ohne dass es
bislang explizit positivrechtlich normiert wére — in dem Grundrecht auf
freie Entfaltung der Personlichkeit (Art.2 Abs.1 GG) bzw. in dem Men-
schenrecht auf Achtung des Privatlebens (Art. 8 Abs. 1 EMRK). Diese Rech-
te garantieren personale Autonomie und erstrecken sich auf unterschied-
liche Aspekte der Personlichkeitsentfaltung, einschliefflich der sexuellen
Entfaltung.” Um die elementaren Bedingungen fiir die Personlichkeitsent-
faltung zu bestimmen, kann fiir die Bestimmung der besonders intensiv ge-
schiitzten Aspekte der Personlichkeitsentfaltung auch die Menschenwiirde
(Art.1 Abs.1 GG) herangezogen werden. Auch Menschenrechtsabkommen
enthalten Anhaltspunkte fiir das Verstdndnis des Menschenrechts auf sexu-
elle Selbstbestimmung — und finden als Ausdruck der Vélkerrechtsfreund-
lichkeit des Grundgesetzes auch fiir die Interpretation des Grundrechts auf
sexuelle Selbstbestimmung Berticksichtigung.?

5 In der Rspr. des Bundesverfassungsgerichts explizit seit BVerfG v. 26.2.2008 - 2 BvR
392/07, BVerfGE 120,224 (239); fiir das Strafrecht s. Hornle, ZStW 127 (2015), 859; Kempe,
Liickenhaftigkeit und Reform des deutschen Sexualstrafrechts vor dem Hintergrund der
Istanbul-Konvention, 2018, 52 f.; Lenz, Die Jugendschutztatbestinde im Sexualstrafrecht,
2017, 38; Sick, Sexuelles Selbstbestimmungsrecht und Vergewaltigungsbegriff, 1993, 86;
Bung, Das Rechtsgut der sexuellen Selbstbestimmung, in: Thiée (Hrsg.), Menschen-
Handel: wie der Sexmarkt strafrechtlich reguliert wird, 2008, 49 (50); Sick/Renzikowski,
Der Schutz der sexuellen Selbstbestimmung, FS Schroeder, 2006, 603 (604); dies., Liicken
beim Schutz der sexuellen Selbstbestimmung aus menschenrechtlicher Sicht, FS Réssner,
2015, 928 (931).

6 S.dazu bezogen auf den verfassungsrechtlichen Diskurs Valentiner, Das Grundrecht auf
sexuelle Selbstbestimmung, 2021, 186 ff.

7 Hierzu ausfithrlich Valentiner, Das Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung, 2021,
362 ff.

8 Zur verfassungsrechtlichen Bedeutung der UN-BRK als Auslegungshilfe fiir die Be-
stimmung des Inhalts und der Reichweite der Grundrechte und rechtsstaatlichen
Grundsitze des Grundgesetzes s. BVerfG v. 30.1.2020 - 2 BvR 1005/18, NJW 2020,
1282 (1283, Rn. 40); BVerfG v. 22.11.2023 — 1 BvR 2577/15, NJW 2024, 424 (435, Rn. 118).

171

0512.2025, 00:32:51. T


https://doi.org/10.5771/9783748945161-169
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

Dana-Sophia Valentiner

Fir das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit Be-
hinderungen kommt unter den Menschenrechtsabkommen der UN-Behin-
dertenrechtskonvention (UN-BRK) besondere Bedeutung zu. Auch die
UN-BRK nennt das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung allerdings nicht
explizit. Sie enthdlt aber Regelungen zur Autonomie, zur Achtung der
Privatsphére und zur Reproduktion sowie zur Gesundheit, die relevant
werden konnen. Art.12 UN-BRK beinhaltet einen besonderen Gleichheits-
satz. Anerkannt wird die gleichberechtigte Rechts- und Handlungsfahigkeit
von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen. Die Konven-
tionsstaaten werden zudem verpflichtet, geeignete Mafinahmen zu treffen,
um Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstiitzung zu ver-
schaffen, die sie bei der Ausiibung ihrer Rechts- und Handlungsfahigkeit
gegebenenfalls bendtigen. Sie haben auflerdem geeignete und wirksame
Sicherungen vorzusehen, um Missbrauche zu verhindern. Art.19 UN-BRK
garantiert die unabhéngige Lebensfiihrung und verpflichtet die Konventi-
onsstaaten u.a. zu angemessenen Vorkehrungen, um Menschen mit Behin-
derungen den vollen Genuss dieses Rechts und ihre volle Einbeziehung
in die Gemeinschaft und Teilhabe an der Gemeinschaft zu erleichtern,
einschlief3lich der personlichen Assistenz, die zur Unterstiitzung des Lebens
in der Gemeinschaft und der Einbeziehung in die Gemeinschaft notwendig
ist. Art.22 UN-BRK regelt, dass die Achtung der Privatsphédre von Men-
schen mit Behinderungen zu gewiahrleisten ist, und zwar unabhéngig vom
Aufenthaltsort oder der Wohnform, in der sie leben. Art. 22 UN-BRK sieht
zudem vor, dass die Konventionsstaaten auf der Grundlage der Gleichbe-
rechtigung mit anderen die Vertraulichkeit von Informationen iiber die
Person, die Gesundheit und die Rehabilitation von Menschen mit Behinde-
rungen zu schiitzen haben. Dies schliefit Informationen iiber die Sexualitat
und die sexuelle Orientierung ein. Art.23 UN-BRK beinhaltet u.a. das
Recht auf reproduktive Selbstbestimmung, das eine Verkniipfung zur sexu-
ellen Selbstbestimmung aufweist. Art.25 UN-BRK betrifft das Recht von
Menschen mit Behinderungen auf das erreichbare Héchstmaf3 an Gesund-
heit sowie einen diskriminierungsfreien und erschwinglichen Zugang zu
medizinischen Dienstleistungen, einschlieSlich sexual- und fortpflanzungs-
medizinischer Gesundheitsleistungen.
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2. Sexuelle Entfaltung als elementarer Aspekt der freien
Personlichkeitsentfaltung

Art. 2 Abs. 1 GG garantiert das Recht auf freie Personlichkeitsentfaltung:

sJeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Personlichkeit, soweit
er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsma-
lige Ordnung oder das Sittengesetz verstofit.

Grundrechtsberechtigt sind alle natiirlichen Personen. Das Personlichkeits-
recht erstreckt sich auf sdmtliche Lebensbereiche, u.a. die Sexualitét. Es
beinhaltet somit auch das Recht auf die freie sexuelle Entfaltung.’

Das Personlichkeitsrecht garantiert die umfassende Verfligungsbefugnis
als Ausdruck personaler Autonomie, also die Befugnis, ,iiber sich nach
eigenen Maf3stiben verfiigen® zu konnen.' Die Personlichkeitsentfaltung
ist somit nicht als ein blof} auf konkrete Entfaltungshandlungen bezogener
Vorgang zu verstehen, sondern als konstituierender ,,schopferisch gestalten-
der Vorgang®!! Dies gilt auch in sexualbezogener Hinsicht, als Recht auf
sexuelle Selbstfindung und -identifikation, einschlieflich des Erkennens,
Findens und Entwickelns sexueller Priferenzen und der sexuellen Orientie-
rung. Geschiitzt ist zudem sexuelles Verhalten, einschliefilich der sexuellen
Interaktion mit anderen. Umfasst ist auch die Freiheit, sexuelle Dienstleis-
tungen in Anspruch zu nehmen (auch: Sexualassistenz, Sexualbegleitung).

Die durch das Grundgesetz garantierte Entfaltungsfreiheit lasst sich da-
bei nicht im luftleeren Raum denken, sondern ist — und zwar nicht erst
als Frage gerechtfertigter und somit hinzunehmender Eingriffe in die per-
sonliche Freiheit, sondern schon als Frage des Gewiahrleistungsgehalts des
Personlichkeitsrechts selbst - in ihrer sozialen Bedingtheit zu realisieren.!?
Der Blick ist somit darauf zu richten, welche Bedingungen fiir die Person-
lichkeitsentfaltung elementar sind. Um die elementaren Entfaltungsbedin-
gungen zu bestimmen, konnen personale Autonomiemodelle wie jenes der
Philosophin Beate Réssler herangezogen werden (dazu naher unter IIL).
Daran ankniipfend stellt sich die Frage, wie weit die Verantwortung des

9 S. dazu Valentiner, Das Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung, 2021, 366 ff.
10 In jiingerer Zeit eindriicklich BVerfG v. 26.2.2020 - 2 BvR 2347/15, BVerfGE 153, 182
(261 Rn. 207).
11 Britz, Freie Entfaltung durch Selbstdarstellung, 2007, 18; vgl. auch schon Suhr, Entfal-
tung der Menschen durch die Menschen, 1976, 91f.
12 Zur Sozialitat der Grundrechte und dem Ansatz interaktionistischer Grundrechts-
dogmatik s. grundlegend Suhr, Entfaltung der Menschen durch die Menschen, 1976.
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Staates reicht, um die elementaren Entfaltungsbedingungen fiir die sexuelle
Selbstbestimmung, auch von Menschen mit Behinderungen, im und durch
Recht zu gewiéhrleisten.!®

3. Schutzpflichten wegen spezifischer Gefahrdungslagen

Das Grund- und Menschenrecht auf sexuelle Selbstbestimmung entfaltet
sich nicht nur als Freiheitsrecht, das auf die Abwehr staatlicher Eingriffe
und die Gewihrleistung elementarer Entfaltungsbedingungen gerichtet ist.
Auch konkrete Schutzpflichten konnen aus dem Grund- und Menschen-
recht auf sexuelle Selbstbestimmung abgeleitet werden. Aus Art. 2 Abs. 2 S. 1
in Verbindung mit Art.1 Abs.1 GG ergibt sich die besondere staatliche
Pflicht, sich schiitzend und férdernd vor das Verfassungsgut der sexuel-
len Selbstbestimmung der Person zu stellen und sie vor Eingriffen von
Seiten Dritter zu bewahren, besonders wenn die Grundrechtsberechtigten
selbst nicht (mehr) dazu in der Lage sind."* Konkrete Schutzpflichten sind
beispielsweise anzunehmen, wenn sexuelle Interaktionen auf Zwang, Un-
terdriickung oder Gewalt beruhen. Die diesbeziiglich bestehenden staatli-
chen Schutzpflichten erfordern ein vor solchen Gefahrdungen hinreichend
schiitzendes Recht. In Anbetracht der Verbreitung sexualisierter Gewaltta-
ten und der Intensitit der Grundrechtsgefahrdung insbesondere durch
Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch verdichten sich die Schutzpflich-
ten diesbezliglich zu einem Anspruch auf effektive Strafverfolgung dieser
Taten.

Die staatliche Pflicht, auch durch Strafrecht vor Verletzungen der se-
xuellen Selbstbestimmung zu schiitzen, ergibt sich nicht nur aus den
Grundrechten, sondern auch aus menschenrechtlicher Verpflichtung. Nach
Art. 36 der Istanbul-Konvention zur Verhiitung und Bekdmpfung von se-
xualisierter und héuslicher Gewalt haben die Vertragsparteien die erforder-
lichen gesetzgeberischen oder sonstigen Mafinahmen zu treffen, um sicher-
zustellen, dass nicht einverstiandliches, sexuell bestimmtes vaginales, anales

13 Zu den Entfaltungsbedingungen s. Valentiner, Das Grundrecht auf sexuelle Selbstbe-
stimmung, 2021, 211 ff.

14 BVerfG v. 23.3.2015 - 2 BvR 1304/12, NStZ-RR 2015, 347 (348); BVerfG v. 8.6.2015 —
1 BVR 1227/14, FamRZ 2015, 1365 (Rn. 16); BVerfG v. 2.7.2018 - 2 BvR 1550/17, medstra
2019, 35 (40, Rn. 38); BVerfG v. 29.5.2019 - 2 BvR 2630/18, Blutalkohol 56 (2019), 330
(Rn.12).

15 Dazu Valentiner, Das Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung, 2021, 217 f,, 385 ff.
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oder orales Eindringen in den Korper einer anderen Person mit einem
Korperteil oder Gegenstand sowie sonstige nicht einverstandliche sexuell
bestimmte Handlungen mit einer anderen Person unter Strafe gestellt wer-
den. Das Einverstindnis in sexuelle Interaktionen muss im Sinne der Istan-
bul-Konvention freiwillig als Ergebnis des freien Willens der Person, der
im Zusammenhang der jeweiligen Begleitumstinde beurteilt wird, erteilt
werden.

Fir den Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen sieht
Art.12 Abs.4 UN-BRK vor, dass die Konventionsstaaten geeignete und
wirksame Sicherungen vorzusehen haben, um Missbrauch von Menschen
mit Behinderungen zu verhindern. Spezifische Gefahrdungen fiir die sexu-
elle Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen konnen sich aus
~héufig vorliegenden Abhingigkeitsverhiltnissen, mangelnder Aufkldrung
oder Information, mangelnder Unterstiitzung bzw. Betreuung oder fehlen-
den Artikulationsmoglichkeiten ergeben.!'® Besondere Gefidhrdungslagen
ergeben sich bei der Unterbringung von Menschen mit Behinderungen in
staatlich getragenen Einrichtungen; Frauen mit Behinderungen sind dabei
besonders haufig von sexualisierter Gewalt betroffen.!”

Auch aus dem Recht auf Achtung des Privatlebens aus der Europi-
ischen Menschenrechtskonvention, welches sich auf die sexuelle Selbstbe-
stimmung erstreckt (s.o. unter IL.1.), ergeben sich staatliche Schutzpflichten.
Der Europiische Gerichtshof fiir Menschenrechte entschied bereits 1985 in
dem Fall X and Y v. The Netherlands, dass ein Strafrecht, dass Menschen
mit kognitiven Beeintrachtigungen nicht hinreichend vor sexuellem Miss-
brauch schiitzen, indem ihnen die Stellung eines Strafantrags zur Strafver-
folgung unmoglich gemacht wird, gegen Schutzpflichten aus Art. 8 EMRK
verstofit.!

16 Juhdsz, Newsletter Menschenrechte 2014, 272.

17 Zinsmeister, Mehrdimensionale Diskriminierung, 2007, 150; Schrottle/Hornberg/
Glammeier/Sellach/ Kavemann/Puhe/Zinsmeister, Lebenssituation und Belastungen
von Frauen mit Behinderungen und Beeintrachtigungen in Deutschland, 2012, 38.

18 EGMR v. 26.3.1985 - 8978/80 (X and Y v. The Netherlands), Rn. 27.
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4. Zusammenspiel mit anderen Grund- und Menschenrechten: rdumlicher
Privatsphidrenschutz zur Ermdglichung sexueller Entfaltung

Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung realisiert sich auch im Zusam-
menspiel mit weiteren Grund- und Menschenrechten. Ein Beispiel ist der
Schutz der rdumlichen Privatsphdre. Aus dem Recht auf freie Entfaltung
der Personlichkeit aus Art.2 Abs.1 GG ergibt sich auch das Recht auf
Schutz einer rdumlich angelegten Privatsphére des Menschen, einem ,,auto-
nomen Bereich privater Lebensgestaltung, in dem er seine Individualitat
entwickeln und wahren kann“®. Auch Art. 8 EMRK gebietet den Schutz der
Privatsphére. Spezifisch fiir Menschen mit Behinderungen unterstreicht
Art. 22 UN-BRK die Bedeutung der Achtung der Privatsphére, unabhéngig
vom Aufenthaltsort oder der Wohnform, in der sie leben. Der Schutz
einer gewissen raumlichen Privatsphire lasst sich als Bedingung fiir freie
sexuelle Entfaltung reformulieren. Es bedarf eines geschiitzten Raumes als
Riickzugsort, um sich sexuell zu erproben und zu erleben, alleine oder mit
anderen. Fiir Menschen mit Behinderungen, die in staatlich getragenen
Wohneinrichtungen leben, bedeutet dies ein Recht auf die Gewihrleistung
jedenfalls minimaler Riickzugsméglichkeiten zur sexuellen Entfaltung (z.B.
zur Selbstbefriedigung). Der erforderliche Privatsphéarenschutz ist bei dau-
erhafter Unterbringung mehrerer Personen in einem gemeinsamen Raum
gefahrdet, ebenso wenn der Wohn- und Lebensraum zu jeder Zeit durch
andere betreten werden kann und keinerlei Moglichkeit in der Einrichtung
besteht, sich raumlich geschiitzt zuriickzuziehen.

5. Diskriminierungsfreier Zugang und Teilhabe

Das Grund- und Menschenrecht auf sexuelle Selbstbestimmung entfaltet
auch eine Teilhabedimension. Diese ist u.a. gerichtet auf Teilhabe an
sexueller Bildung, die in Deutschland u.a. im Rahmen von schulischem
Unterricht vermittelt wird.2’ Aus der Nichtdiskriminierungsdimension des
Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung in Verbindung mit den besonderen
Diskriminierungsverboten (insbesondere Art.3 Abs.3 S.2 GG) ergibt sich
zudem ein Anspruch auf diskriminierungsfreien Zugang zu sexualbezoge-

19 BVerfG v. 5.6.1973 - 1 BvR 536/72, BVerfGE 35, 202 (220); BVerfG v. 31.1.1989 - 1 BvL
17/87, BVerfGE 79, 256 (268).
20 Valentiner, Das Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung, 2021, 393 ff.
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nen Dienstleistungen, zu Bildungsangeboten, aber auch zu Leistungen se-
xueller (und reproduktiver) Gesundheit.?! Dazu gehort, den Zugang von
Menschen mit Behinderungen zu Angeboten sexueller Bildung sowie zu
medizinischen Dienstleistungen etwa der Schwangerschaftsverhiitung si-
cherzustellen. Eine verbotene Diskriminierung wegen einer Behinderung
nach Art.3 Abs.3 S.2 GG kann ,bei einem Ausschluss von Entfaltungs-
und Betitigungsmoglichkeiten gegeben sein?? Im Rahmen der staatlichen
Gewihrleistungsverantwortung fiir die Entfaltungsbedingungen begriindet
das Grund- und Menschenrecht auf sexuelle Selbstbestimmung spiegelbild-
lich eine

»Pflicht zur hinreichenden Unterstiitzung und Férderung der Ausbildung
grundlegender Selbstkompetenzen, soweit diese elementar sind, um
Biirger:innen {iberhaupt zur selbstbestimmten Personlichkeitsentfaltung,
auch in sexueller Hinsicht, zu befdhigen und Zugang zu Teilhabe zu
ermoglichen?

Das Grund- und Menschenrecht auf sexuelle Selbstbestimmung erstreckt
sich also grundsitzlich auf die ,Forderung der Fihigkeit und Moglichkeit
zur Pflege sozialer Kontakte und zur sexuellen Betdtigung“?* Inwiefern
sich daraus ein Anspruch auf sexualbezogene Assistenz herleiten ldsst, wird
noch zu diskutieren sein (dazu unter IV.4.).

III. Autonomiemodelle als Hiirde und als Chance fiir ein
diskriminierungsfreies Recht auf sexuelle Selbstbestimmung

Fiir eine weitere Konkretisierung der Gewahrleistungsinhalte des Grund-
und Menschenrechts auf sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit Be-
hinderungen ist das Verstidndnis einiger bereits angesprochener Begriftlich-
keiten und Konzepte zentral: Was bedeutet (personale) Autonomie? Wel-
che Implikationen konnen Autonomiemodellen eingeschrieben sein, die
sich exkludierend auswirken? Wie kann Autonomie so verstanden werden,
dass Menschen mit Behinderungen nicht ausgeschlossen werden? Welche

21 Zudiesen s. Valentiner, Das Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung, 2021, 401 ff.

22 BVerfG v. 30.1.2020 - 2 BvR 1005/18, NJW 2020, 1283 (Rn. 35).

23 Valentiner, Das Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung, 2021, 379.

24 Zinsmeister, Hat der Staat den Biirger:innen Sexualitdt zu ermoglichen?, in: Lembke
(Hrsg.), Regulierungen des Intimen: Sexualitdt und Recht im modernen Staat, 2017,
71(75).
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Bedingungen der sexuellen Entfaltung als Aspekt der Personlichkeitsentfal-
tung sind im Rahmen eines Grund- und Menschenrechtskonzepts sexueller
Selbstbestimmung zu beriicksichtigen? Diesen Fragen wird im Folgenden
nachgegangen.

1. Autonomie exklusiv: Autonomie als Voraussetzung fiir
Grundrechtsschutz?

Einige Autonomiekonzepte erkldren Freiheit, Selbstbestimmung und die
Ausrichtung der eigenen Handlungen und Entscheidungen an einer mo-
ralischen Werteordnung zu den Voraussetzungen fiir die Autonomie des
Menschen. Menschen sind nach klassischen liberalen Autonomiekonzepten
nur und erst autonome Subjekte, wenn sie frei und selbstbestimmt sind und
an moralischen Werten ausgerichtete Handlungen und Entscheidungen
treffen.> Eine solche Idee der Autonomie ist am Ideal einer Person mit
hinreichenden Ressourcen, Entscheidungs- und Handlungsmoglichkeiten
sowie einem ausgepragten moralischen Wertekompass ausgerichtet, somit
voraussetzungsvoll und dementsprechend exklusiv.?® Ausgeblendet bleiben
die Bedingungen von Autonomie. Unberiicksichtigt bleibt damit auch die
Frage, wie Menschen autonom werden konnen, welche Mafinahmen auto-
nomes Handeln und Entscheiden fordern und unterstiitzen konnen. Fiir
ein Grund- und Menschenrechtskonzept der sexuellen Selbstbestimmung,
das nicht nur an der freiheitsrechtlichen Dimension ausgerichtet ist, son-
dern den Grund- und Menschenrechtsschutz umfassend garantiert (respect
— protect — fulfill)¥, ist ein solcher Ansatz unzureichend.

2. Autonomie personal: Bedingungen der Personlichkeitsentfaltung
In der jiingeren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts finden sich

Anhaltspunkte dafiir, das Recht auf Personlichkeitsentfaltung im Sinne
personaler Autonomiemodelle zu interpretieren: ,,[D]as allgemeine Person-

25 Grundlegend Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785/1786), 2. Aufl. 2013,
33.

26 Zur feministischen Kritik an liberalen Autonomiemodellen s. etwa Jaggar, Feminist
Politics and Human Nature, 1983, 46 ff.

27 Zum multidimensional approach s. Valentiner, The Human Right to Sexual Autono-
my, German Law Journal 22 (2021), 703 (716).
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lichkeitsrecht [umfasst] als Ausdruck personlicher Autonomie auch ein
Recht auf selbstbestimmtes Sterben®2® Das Personlichkeitsrecht sichert - so
das Bundesverfassungsgericht bereits in stindiger Rechtsprechung - ,die
Grundbedingungen dafiir, dass der Einzelne seine Identitit und Individua-
litét selbstbestimmt finden, entwickeln und wahren kann®?° Philosophische
personale Autonomiemodelle riicken das Individuum und dessen Person-
lichkeitsentwicklung und -entfaltung sowie seine Identitdt in den Fokus
und fragen nach den hierfiir erforderlichen Grundbedingungen. Sie eignen
sich daher besonders gut, um iiber ein Recht auf Persénlichkeitsentfaltung
und die durch dieses Recht gesicherten Grundbedingungen fiir die Selbst-
bestimmung nachzudenken.

Personale Autonomiemodelle — wie jenes der Philosophin Beate Rossler
- identifizieren verschiedene interne und externe Bedingungen fiir ein
autonomes Leben. Als interne Bedingung beschreibt Rdssler die Fahigkeit,
eigene Wiinsche zu erkennen, zu reflektieren und authentisch in Entschei-
dungen und Handlungen einzubeziehen, um sich auf diese Weise mit ih-
nen identifizieren zu konnen.’! Dies setzt einen Horizont voraus ,von (in
einem sehr weiten Sinn) sinnvollen und wiinschenswerten Optionen®*? Zu
den externen, sozialen Bedingungen zdhlt, dass der Prozess der Reflexion
und Identifikation der Person frei bleibt von Beeinflussung, Manipulation
und Zwang durch andere.® Soziale Bedingungen konnen aber nicht nur
behindern, sondern auch ermdglichen: In dieser Funktion konstituieren sie
Personen und ihre Autonomie - auch darauf macht Réssler aufmerksam.34

In dhnlicher Weise hat Elisabeth Holzleithner fiir das Recht auf sexuelle
Selbstbestimmung einen Ansatz entwickelt, der mit drei zentralen Bedin-
gungen arbeitet: erstens der ,Verfiigbarkeit eines addquaten Bereichs von
(Lebens-) Moglichkeiten', zweitens ,gewisse[n] intellektuelle[n], emotiona-

28 Besonders eindriicklich in der Entscheidung zum Verbot der geschéftsmafligen For-
derung der Selbsttotung, s. BVerfG v. 26.2.2020 - 2 BvR 2347/15, BVerfGE 153, 182
(261 Rn. 208).

29 Ibid., Rn.207. Vgl. auch BVerfG v. 13.2.2007 - 1 BvR 412/05, BVerfGE 117, 202 (225);
BVerfG v. 10.10.2017 - 1 BvR 2019/16, BVerfGE 147, 1 (19 Rn. 38).

30 S. insbesondere Rdssler, Autonomie: Ein Versuch iiber das gelungene Leben, 2017,
passim.

31 Ibid., 47.

32 Ibid., 43.

33 Rdssler, Bedingungen und Grenzen von Autonomie, in: Pauer-Studer/Nagl-Docekal
(Hrsg.), Freiheit, Gleichheit und Autonomie, 2003, 327 (346 ff.).

34 Rossler, Autonomie, 2017, 53 f.
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le[n] und korperliche[n] Kapazititen® und drittens der ,Freiheit von Zwang
und Manipulation3

Fiir ein Grund- und Menschenrechtskonzept der Personlichkeitsentfal-
tung kommt es nun weniger auf die Frage an, unter welchen Bedingun-
gen eine Person als autonom anzuerkennen ist3¢ Vielmehr erfordern die
Grund- und Menschenrechte einen Ansatz, der grundsitzlich davon aus-
geht, dass Menschen autonom leben konnen. Genauer stellt sich sodann
die Frage, welche Bedingungen hierfiir elementar sind und welche Verant-
wortung der Staat aus den Grund- und Menschenrechten fiir die Gewéhr-
leistung dieser Bedingungen tragt. Die Grund- und Menschenrechte ver-
sprechen ein - jedenfalls in den basalen Aspekten - staatlich geschiitztes,
teils auch: unterstiitztes, Streben nach Autonomie fiir alle Menschen. Sie
suchen nicht nach einer allgemeingiiltigen Definition von Autonomie.

Das wirft die Frage auf, wie es sich fiir die Grund- und Menschenrechte
auswirkt, wenn eine der beschriebenen Bedingungen nicht gegeben oder
beeintrichtigt ist. Die Autonomie von Menschen mit Behinderungen kann
insbesondere aufgrund externer Bedingungen (versperrter Zugang zu Bil-
dung und Informationen, Wohnsituation, bevormundendes oder diskrimi-
nierendes Verhalten anderer, etc.) eingeschrankt sein. Nachrangig konnen
sich auch die beschriebenen intellektuellen, emotionalen und korperlichen
Kapazitaten als Hiirden erweisen, wobei sorgfaltig zu priifen ist, ob diese
Kapazititen tatsdchlich nicht vorliegen oder abgesprochen bzw. verhindert
werden.?” Thr Nichtvorliegen darf aber nicht dazu fithren, dass der Grund-
und Menschenrechtsschutz leerlduft. Die Selbstbestimmungsfihigkeit ist
interne Bedingung freier Personlichkeitsentfaltung, kein Erfordernis fiir
die Grundrechtsberechtigung. Das Nichtvorliegen oder die Gefahrdung
interner Bedingungen der sexuellen Selbstbestimmung nimmt den Staat
in die Pflicht, sich mit der Herstellung der sexuellen Selbstbestimmungsfa-

35 Holzleithner, Sexuelle Selbstbestimmung als Individualrecht und als Rechtsgut, in:
Lembke (Hrsg.), Regulierungen des Intimen - Sexualitit und Recht im modernen
Staat, 2017, 31 (37).

36 Volzmann, Autonomiebedingungen im Rahmen der Regulierung von Prostitution/
Sexarbeit, in: Baer/Sacksofsky (Hrsg.), Autonomie im Recht — Geschlechtertheore-
tisch vermessen, 2018, 319 (3221.).

37 Die Forschung zeigt beispielsweise, dass sich im Hinblick auf Partnerschaft und
Familiengriindung die Lebensrealitdten von den in Einrichtungen und in Haushalten
lebenden Frauen mit Behinderungen deutlich unterscheiden, s. Schrottle/ Hornberg/
Glammeier/Sellach/Kavemann/Puhe/ Zinsmeister, Lebenssituation und Belastungen
von Frauen mit Behinderungen und Beeintrachtigungen in Deutschland, 2012/2013,
Langfassung, 51ff.
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higkeit ndher zu befassen und zu priifen, welche Vorkehrungen fiir diese
getroffen werden konnen (z.B. durch Bildung, Unterstiitzung, Assistenz).
Insbesondere darf er nicht pauschal oder in diskriminierender Weise Men-
schen mit Behinderungen die sexuelle Selbstbestimmungsfahigkeit abspre-
chen.?® Ebenso ist eine einseitige Zuschreibung von Hilfsbediirftigkeit von
Menschen mit Behinderungen zu vermeiden,* welche die Freiheitsrechte
einschliefllich der sexuellen Freiheit von Menschen mit Behinderungen
verdeckt. Nur wenn es ausnahmsweise ausgeschlossen ist, die sexuelle
Selbstbestimmungsfahigkeit sicherzustellen, kann die Dimension staatli-
cher Schutzpflichten die freiheitsrechtliche Komponente des Rechts auf
sexuelle Selbstbestimmung vollstindig {iberlagern. Es bedarf aber keines
Mindestmafles an sexueller Selbstbestimmungsfahigkeit, um das Recht auf
sexuelle Selbstbestimmung als solches {iberhaupt in Anspruch nehmen zu
konnen.*® Das wird bereits daraus deutlich, dass das Recht auf sexuelle
Selbstbestimmung sich in unterschiedlichen Dimensionen entfaltet, fiir die
mitunter andere Bedingungen der sexuellen Entfaltung zu betrachten sind
(z.B. die Freiheit von Zwang bei sexuellem Missbrauch oder Gewalt und
hieraus folgende Schutzpflichten). Handelte es sich um eine konstitutive
Voraussetzung, wire der Grundrechtsschutz auch in anderen Dimensionen
nicht begriindbar.

3. Autonomie relational: Gesellschaftsstrukturen und Machtverhaltnisse

Der Blick auf die Bedingungen von Autonomie, auch auf die internen
Bedingungen, kann sich nicht nur als Hiirde, sondern auch als Chance fiir
den Grund- und Menschenrechtsschutz von Menschen mit Behinderungen
erweisen. Dann namlich, wenn die personale Autonomie relational gedacht
wird, also in den gesellschaftlichen und sozialen Strukturen, Abhangigkeits-

38 Vgl. in diese Richtung BVerfG v. 19.1.1999 - 1 BvR 2161/94, BVerfGE 99, 341 (351).

39 Dazu Kleiner/Rieckmann/Zimpel, Diskurstheoretische Perspektiven auf Behinde-
rung, Geschlecht und Sexualitit als mégliche Grundlage der Debatte iiber Inklusion.
Ein Versuch, in: Budde/Offen/Tervooren (Hrsg.), Das Geschlecht der Inklusion,
Jahrbuch Frauen- und Geschlechterforschung in der Erziehungswissenschaft, 2016,
55 (65).

40 Anders aber Juhdsz, Newsletter Menschrechte 2014, 272. Die paternalistische Folge
einer solchen Sichtweise wire, und zu dieser kommt auch die Autorin: ,,Fiir Men-
schen, denen diese Fahigkeit fehlt, manifestiert sich ihr Menschenrecht vorrangig
darin, dass sie vor Eingriffen in ihre sexuelle Integritit geschiitzt werden.
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und Machtverhaltnissen, in denen Menschen leben. Diese bedingen Auto-
nomie einerseits, indem sie sie beschneiden und beeintrachtigen, anderseits
indem sie Autonomie férdern und unterstiitzen.*! Relationale Autonomie-
modelle nehmen das — weit verstandene - Umfeld von Menschen in den
Blick und verlangen diesem ab, fiir ein autonomieférderliches Klima Sorge
zu tragen.*?

Einem relationalen Ansatz entspricht es etwa, nach den Strukturen
und Vorkehrungen zu fragen, die die Selbstbestimmungsfahigkeit von Men-
schen mit Behinderungen unterstiitzen und férdern kénnen. Ein relationa-
ler Ansatz ist teilweise auch in den Menschenrechtsvertrigen zu finden.
So liegt Art.12 UN-BRK ein relationales Autonomieverstdndnis zugrunde.*?
Nach Art. 12 UN-BRK erkennen die Konventionsstaaten an, dass Menschen
mit Behinderungen in allen Lebensbereichen gleichberechtigt mit anderen
Menschen Rechts- und Handlungsfahigkeit genieflen (Abs.2). Sie treffen
zudem geeignete Mafinahmen, um Menschen mit Behinderungen Zugang
zu der Unterstiitzung zu verschaffen, die sie bei der Ausiibung ihrer Rechts-
und Handlungsféhigkeit gegebenenfalls bendtigen (Abs. 3). Auflerdem stel-
len sie sicher, dass zu allen die Ausiibung der Rechts- und Handlungs-
fahigkeit betreffenden Mafinahmen im Einklang mit den internationalen
Menschenrechtsnormen geeignete und wirksame Sicherungen vorgesehen
werden, um Missbrauche zu verhindern. Diese Sicherungen miissen ge-
wihrleisten, dass bei den Mafinahmen betreffend die Ausiibung der Rechts-
und Handlungsfihigkeit die Rechte, der Wille und die Priferenzen der
betreffenden Person geachtet werden, es nicht zu Interessenkonflikten und
missbrauchlicher Einflussnahme kommt, dass die Mafinahmen verhéltnis-
maflig und auf die Umstdnde der Person zugeschnitten sind, dass sie von
mdoglichst kurzer Dauer sind und dass sie einer regelmiBigen Uberpriifung
durch eine zustdndige, unabhéngige und unparteiische Behorde oder ge-
richtliche Stelle unterliegen (Abs. 4). Hierin kommt zum Ausdruck, dass die

41 Nedelsky, Law’s Relations, 2011, 39; Réssler, Autonomie, 2017, 56.

42 S. etwa Oshana, Personal Autonomy and Society, Journal of Social Philosophy 29
(1998), 81 (93ff.). Fiir ein radikaleres Re-Design von Autonomiekonzeptionen s.
Davy, Philosophical Inclusive Design: Intellectual Disability and the Limits of Indi-
vidual Autonomy in Moral and Political Theory, Hypatia 30 (2015), 132ff.; zum
Konzept von Davy s. niher Karim, (Sexuelle) Selbstbestimmung behinderter Men-
schen. Paternalismus, Autonomie und Inklusion aus Sicht der Disability Studies, in
diesem Band.

43 So Zinsmeister, Reproduktive Gerechtigkeit im Kontext von Geschlecht und Behinde-
rung, KJ 2023, 56 (60).
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Rechts- und Handlungsfahigkeit keinen Zustand beschreibt, sondern eine
Kapazitit, die Menschen in fordernden und unterstiitzenden Strukturen
und in unterschiedlichem Maf} entwickeln.*

IV. Diskriminierungsfreie sexuelle Selbstbestimmung und Behinderung

Das sexuelle Selbstbestimmungsrecht steht als Grund- und Menschenrecht
allen Menschen zu. Bereits deutlich geworden ist, dass die Bedingun-
gen, unter denen Menschen sich sexuell entfalten, unterschiedlich sein
kénnen. Ein relationales Autonomieverstindnis beriicksichtigt diesen Um-
stand. Zusitzlich wird das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung durch eine
konsequente antidiskriminierungsrechtliche Perspektive gestarkt, die im
Grundgesetz durch das Diskriminierungsverbot wegen Behinderung aus
Art.3 Abs.3 S.2 GG vorgegeben ist und in der UN-BRK grundlegend in
Art.3, 4 und 5, spezifisch zudem in Art.23ff. UN-BRK zum Ausdruck
kommt. In diesem Abschnitt wird zusammengefiihrt, wie sich die relationa-
le und antidiskriminierungsrechtliche Perspektive in den unterschiedlichen
Dimensionen des Grund- und Menschenrechts auf sexuelle Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinderungen entfalten.

1. Verfassungsrechtliches Leitbild konsensualer Sexualitdten

Zunichst ist allerdings eine zentrale Frage zu kldren, die das personale
Autonomieverstdndnis in der sexuellen Interaktion mit anderen betriftt:
Kann Konsens ein tragfahiger Maf3stab fiir das Recht auf sexuelle Selbstbe-
stimmung sein? Kann er dies, ohne exkludierend zu wirken, z.B. zulasten
von Menschen mit Behinderungen, denen die Fihigkeit fiir eine konsens-
orientierte Aushandlung zu oft pauschal abgesprochen wird?

An anderer Stelle habe ich unter Riickgriff auf die interaktionistische
Grundrechtsdogmatik ausgefiihrt, dass das Recht auf sexuelle Selbstbestim-
mung in seiner objektiv-rechtlichen Dimension ein verfassungsrechtliches
Leitbild konsensualer Sexualititen vermittelt.*> Weil die soziale Dimension
der Personlichkeitsentfaltung den Lebensbereich der Sexualitit besonders
intensiv pragt und weil die sexuelle Entfaltung auf der Handlungsebene -

44 Tbid.
45 Valentiner, Das Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung, 2021, 369 ff.
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soweit es nicht um die Masturbation geht — regelmaflig in Interaktionen
und Kommunikation mit anderen besteht, ist die Gestaltung der interper-
sonellen Beziehung von grundlegender Bedeutung fiir die Realisierung
sexueller Selbstbestimmung. Dabei geht es nicht nur darum, die Grenzen
anderer Personen nicht zu {iberschreiten und keinen Zwang auszuiiben.
Vielmehr erméglichen erst die Kommunikation und Interaktion den Aus-
handelnden Lebensweisen, die nicht nur in gegenseitigem Einvernehmen
zustande kommen, sondern in ihrer sozialen Bedingtheit eigenstindiger
Ausdruck der sexuellen Entfaltung sind.*® Die Befugnis, tiber sich nach
eigenen Mafistaben zu verfiigen, wird in der Interaktion und Kommuni-
kation mit anderen durch konsensuales Handeln sichergestellt.*” Der Pro-
zess der Kommunikation und Interaktion, die auf Konsens ausgerichtete
Aushandlung, ist also Bedingung fiir die sexuelle Selbstbestimmung und
zugleich Bezugspunkt fiir die Bestimmung des Gewdéhrleistungsgehalts des
Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung. Aus dieser Beschreibung der inter-
personellen Beziehung folgt — jedoch nur mittelbar - fiir das Grundrechts-
verhdltnis zwischen Staat und Biirger:innen, dass staatliche Eingriffe in
konsensuale Sexualitdten besonders rechtfertigungsbediirftig sind, weil sie
einen elementaren Aspekt der Personlichkeitsentfaltung beriihren. Zudem
hat der Staat die elementaren Grundbedingungen fiir die Personlichkeits-
entfaltung zu sichern (s.o.), somit auch die elementaren Bedingungen fiir
konsensuale sexuelle Entfaltung.

Was das nun bedeuten konnte, hdngt zum einen davon ab, wie das
Konzept des Konsenses zu verstehen ist. Es ist zum anderen fiir konkrete
Regelungsbereiche wie das Sexualstrafrecht je bereichsspezifisch zu konkre-
tisieren. Der verfassungsrechtliche Konsensbegriff ist also einfachgesetzlich
nédher auszugestalten (z.B. durch Tatbestandsmerkmale der Einvernehm-
lichkeit, des entgegenstehenden Willens oder auch das Ausnutzen einer
Zwangslage). Ich schlage fiir das Verfassungsrecht einen prozeduralen Kon-
sensbegriff vor, der auf den Prozess der Aushandlung blickt und sich an
funf Gelingensbedingungen fiir die Herstellung von Konsens ausrichtet.*3
Diese arbeiten sich an einer Idealvorstellung konsensualer Sexualitdt ab
und lauten: 1. Es braucht kommunikations- und einsichtsfahige Akteur:in-
nen, die sich 2. gleichberechtigt auf Augenh6he begegnen und 3. im Wege
der Kommunikation durch Aushandlung eine Ubereinkunft iiber sexuel-

46 Ibid.
47 Ibid., 370 f.
48 Dazu ausfuhrlich ibid., 148 ff.
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les Handeln treffen, 4. ihr Handeln an dieser Ubereinkunft ausrichten
und 5. sich in zeitlicher Hinsicht des fortbestehenden Konsenses verge-
wissern.? Idealisierungen bergen in besonderem Mafle das Risiko, sich
normierend und potentiell exkludierend auszuwirken fiir all jene, die dem
Ideal nicht entsprechen. Wichtig ist daher erneut: Fiir ein Grund- und
Menschenrechtskonzept ist entscheidend, dass es sich nicht um konstituti-
ve Voraussetzungen fiir die Autonomie oder den Grundrechtsschutz han-
delt, sondern - aus einer relationalen und antidiskriminierungsrechtlichen
Perspektive — um Gelingensbedingungen, die als Folie fungieren, um staat-
liche Gewdhrleistungspflichten in Bezug auf das Recht der Personlichkeits-
entfaltung zu bestimmen.

Menschen mit kognitiven Einschrankungen kann z.B. die beschriebene
Kommunikations- und Einsichtsfdhigkeit fehlen. Es ist sorgfaltig zu fragen,
ob sie wirklich vollstindig fehlt — was nur selten der Fall sein diirfte -, ob
sie nur durch ihr Gegeniiber nicht hinreichend verstanden werden sowie
ob und welche Moglichkeiten bestehen, die Kommunikations- und Ein-
sichtsfahigkeit zu fordern und ihre Artikulation zu unterstiitzen. Es kommt
auch darauf an, welche Kommunikationsbarrieren bestehen und wie sie
abgebaut werden konnen. Die interaktionistische Perspektive nimmt nicht
nur die Menschen mit Behinderungen in den Blick, sondern auch ihr
Gegeniiber sowie den sozialen und strukturellen Kontext der Interaktion.
Menschen mit Behinderungen darf die Fahigkeit zur Kommunikation und
Interaktion nicht pauschal abgesprochen werden. Fiir den Staat als Grund-
rechtsverpflichteten stellt sich die Aufgabe, jene Kommunikationsbarrieren
zu identifizieren und abzubauen, welche die Personlichkeitsentfaltung in
elementarer Weise bedrohen. Aus einer antidiskriminierungsrechtlichen
Perspektive adressiert auch die Gefahr des pauschalen Absprechens der
Kommunikations- und Einsichtsfahigkeit von Menschen mit Behinderun-
gen den Staat, der solche Stereotypisierungen nicht zum Anlass fiir sein
eigenes Handeln nehmen darf, ggfs. auch aktiv vor Pauschalisierungen
durch Dritte schiitzen muss.

Die zweite Bedingung (Begegnung auf Augenhohe) kann staatliche
Schutzpflichten begriinden, die z.B. durch strafrechtliche Regelungen zum
sexuellen Missbrauch umgesetzt werden. Die Bedingung der Ubereinkunft
kann ebenfalls Unterstiitzung erfordern, wenn beispielsweise Menschen mit
Behinderungen sexuell miteinander interagieren wollen.

49 Ibid., 154 f.
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Fiir Menschen mit kérperlichen Beeintrachtigungen kann moglicherwei-
se auch die vierte Bedingung, das Handeln entsprechend des Konsenses,
Herausforderungen bedeuten, wenn sie ihren Kérper nicht so bewegen und
ansprechen konnen, wie sie es im Sinne einer konsensualen Interaktion
mochten. Das Konsensmodell kann hier mitunter andere Bedingungen
in den Fokus riicken als bei Menschen ohne Behinderungen, etwa weil
anderen Macht- und Abhangigkeitsverhéltnisse bestehen. Es wére aber mit
dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung nicht zu vereinbaren, das auto-
nomiebasierte Konzept des Konsenses fiir Menschen mit Behinderungen
wegen pauschaler Zuschreibungen aufgrund von Behinderungen fiir unan-
wendbar zu erkldren.

2. Anerkennung der sexuellen Entfaltungsfreiheit von Menschen
mit Behinderungen

Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ist zundchst Freiheits- und Ab-
wehrrecht. Jedem Menschen steht — unabhingig von einer Behinderung —
das Recht auf freie sexuelle Entfaltung zu. Verletzt wird dieses Recht etwa
durch Verbote sexueller Beziehungen, z.B. gegeniitber Menschen mit Be-
hinderungen, zumal wenn sie in staatlich getragenen Wohneinrichtungen
untergebracht sind und eine unmittelbare Grundrechtsbindung gilt. Das
Recht der sexuellen sowie reproduktiven Selbstbestimmung wird auch ver-
letzt durch Praktiken wie Zwangssterilisationen, aufgezwungene und inva-
sive Verhiitungsmethoden (z.B. Verabreichen der sog. Drei-Monats-Spritze)
und erzwungene Schwangerschaftsabbriiche von Frauen mit Behinderun-
gen.>® Es handelt sich um Mehrfachdiskriminierungen aufgrund von Ge-
schlecht und Behinderung,” die im Rahmen des Grund- und Menschen-
rechts auf sexuelle Selbstbestimmung zu reflektieren sind. Auch wenn kei-
nerlei Riickzugsmoglichkeiten bestehen fiir Menschen mit Behinderungen,
die in Einrichtungen leben, kann dies eine Beeintrachtigung des sexuellen
Freiheitsrechts darstellen.

50 S. zu dieser Praxis die abschliefenden Bemerkungen des UN-Ausschusses fiir die
Rechte von Menschen mit Behinderungen iiber den ersten Staatenbericht Deutsch-
lands, 2015, CRPD/C/DEU/CO/1. Vgl. auch Zinsmeister, Behinderungen reprodukti-
ver Freiheit und Gesundheit, djbZ 2017, 16. Kritisch zur anschliefSlenden Reform des
Vormundschafts- und Betreuungsrechts Zinsmeister, KJ 2023, 56 ff.

51 Minder, Sexuelle und reproduktive Selbstbestimmungsrechte von Midchen und
Frauen mit geistigen Behinderungen: eine Bestandesaufnahme, FamPra.ch 2022, 107
(12£, 116 ).
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3. Schutz vor sexualisierter Gewalt und Missbrauch

Der Staat hat sich schiitzend oder fordernd vor das Schutzgut der sexuel-
len Selbstbestimmung zu stellen und es vor Eingriffen von Seiten Dritter
zu bewahren, besonders wenn die Grundrechtsberechtigten selbst nicht
(mehr) dazu in der Lage sind.>> Menschen mit Behinderungen sind be-
sonders von sexualisierter Gewalt und Missbrauch betroffen und haben
zugleich oft ungleiche Chancen, sich hiergegen zur Wehr zu setzen.>® Da-
her hat der (Straf-)Gesetzgeber die sexuelle Selbstbestimmung auch durch
entsprechende Regelungen und Straftatbestinde zu schiitzen. Dabei darf
der Gesetzgeber - dies ergibt sich aus der antidiskriminierungsrechtlichen
Perspektive - aber nicht paternalistisch und diskriminierend Menschen mit
Behinderungen die Méglichkeit der sexuellen Selbstbestimmung abspre-
chen oder ihre sexuelle Entfaltung dadurch beschrénken, dass ihre potenti-
ellen Sexualpartner:innen pauschal kriminalisiert werden. Auch unterhalb
der Schwelle des Strafrechts sind angemessene Schutzkonzepte erforderlich,
die der Verankerung im Sozialrecht und dem Recht der Einrichtungen fiir
Menschen mit Behinderungen bediirfen.

4. Sexualbezogene Assistenz

Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung erstreckt sich grundsitzlich auf
den diskriminierungsfreien Zugang zu sexuellen Dienstleistungen und se-
xueller Bildung. Der Zugang fehlt in der Praxis - dies zeigt sich aus
einer antidiskriminierungsrechtlich-intersektionalen Perspektive — vor al-
lem Frauen mit Behinderungen (insbesondere betreffend den Zugang
zu Beratungsangeboten, Verhiitungsmitteln und Familienplanungsmafinah-
men).>* Ein diskriminierungsfreier Zugang bedeutet dabei auch, dass
die Informationen und Angebote barrierefrei zugénglich sein miissen, bei-

52 BVerfG v. 23.3.2015 - 2 BvR 1304/12, NStZ-RR 2015, 347 (348); BVerfG v. 8.6.2015 —
1 BvR 1227/14, FamRZ 2015, 1365 (Rn. 16); BVerfG v. 2.7.2018 - 2 BvR 1550/17, medstra
2019, 35 (40, Rn. 38); BVerfG v. 29.5.2019 - 2 BvR 2630/18, Blutalkohol 56 (2019), 330
(Rn.12).

53 Juhdsz, Newsletter Menschenrechte 2014, 272. S. zur ,problematischen Vulnerabilitat®
von Menschen mit Behinderungen in institutionalisierten Wohn- und Arbeitsstatten
auch den Beitrag von Karim in diesem Band.

54 Minder, FamPra.ch 2022, 107 (113 ff.).
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spielsweise auch durch die Bereitstellung in leichter Sprache.3> Umstritten
ist die Frage, ob Mafinahmen der aktiven und passiven Sexualassistenz von
der Leistungsdimension des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung erfasst
sind.>® Sexualassistenz ist als eine Form der personlichen Assistenz darauf
gerichtet, die sexuelle Selbstbestimmung zu ermdglichen. Sie umfasst Un-
terstiitzungshandlungen, die Menschen mit Behinderungen mit einem spe-
zifischen Hilfebedarf in Anspruch nehmen (konnen), um ihre Sexualitdt
leben zu kénnen.”” Diese reichen von passiven Mafinahmen (etwa die
Bereitstellung von Hilfsmitteln, z.B. Sex Toys oder Verhiitungsmittels, sowie
von Informationen, Unterstiitzungsleistungen zur Inanspruchnahme sexu-
eller Dienstleistungen durch Fahrten zu Dienstleister:innen oder Ermdogli-
chung von Treffen in Einrichtungen) bis zu aktiven Mafinahmen (sexuelle
Dienstleistungen durch Sexarbeiter:innen).

Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung garantiert grundsitzlich keine
gelingende sexuelle Entfaltung durch Interaktion mit anderen Menschen,
sondern die Freiheit alleine oder konsensual ausgeiibter Sexualitédten.
Schon die alleine ausgelebte Sexualitdt kann aber etwa bei Menschen mit
korperlichen Beeintrachtigungen eingeschrinkt sein, weil sie etwa nicht
in der Lage sind zu masturbieren. Hier stellt sich die Frage, ob ihnen
Hilfsmittel zur Verfiigung zu stellen sind — soweit verfiigbar -, die ihnen
sexuelle Handlungen alleine und somit einen elementaren Aspekt der Per-
sonlichkeitsentfaltung ermdglichen. In diesem engen Anwendungsszenario
konnte die Bereitstellung von Hilfsmitteln die Rahmenbedingungen her-
stellen, um das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung tiberhaupt auszuiiben,
es konnte ein absolutes Minimum sexueller Entfaltung sichern. Dies kénnte
dafiir sprechen, einen Anspruch (,0b“) anzunehmen, dessen Umfang ein-
fachgesetzlich néher auszugestalten wére. Anders sieht es bei weitergehen-
den Mafinahmen der Sexualassistenz aus. Aus dem Verfassungsrecht ldsst

55 Ibid., 131

56 Vgl. Zinsmeister, Rechtsfragen der Sexualitdt, Partnerschaft und Familienplanung,
in: Clausen/Herrath (Hrsg.), Sexualitit leben ohne Behinderung, 2013, 47f; dies.,
in: Lembke (Hrsg.), Regulierungen des Intimen, 2017, 71 (82ff.); Juhdsz, Newsletter
Menschenrechte, 2014, 274.

57 Zinsmeister, Rechtliche Mafigaben und Grenzen der Sexualassistenz und Sexualbe-
gleitung, Kapitel 4, in: pro familia, Expertise Sexuelle Assistenz fiir Frauen und
Minner mit Behinderungen, 2005, 17 (18), abrufbar unter: https://www.profamili
a.de/fileadmin/publikationen/Fachpublikationen/expertise_sexuelle_assistenz
.pdf (Abrufdatum: 19.02.2024). Vgl. auch die Beispiele bei Paulsen/Schanz, Sexualas-
sistenz — professioneller Umgang mit der Sexualitdt von alten und pflegebediirftigen
Menschen, Rechtsdepesche fiir das Gesundheitswesen 2016, 116 ff.
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sich ein konkreter Leistungsanspruch nur in einem sehr engen Rahmen
herleiten, weil das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung keine gelingende
sexuelle Interaktion mit anderen verspricht und behinderungsspezifische
Bedarfe sich hier weniger eindeutig auf einen konkreten Leistungsanspruch
verdichten lassen. Leistungen konnten aber einfachgesetzlich vorgesehen
werden, um zentrale Bedingungen sexueller Entfaltung fiir Menschen mit
Behinderungen zu schaffen. Ob hierfiir de lege lata bereits Ankniipfungs-
punkte bestehen, wird jiingst diskutiert. Teilweise wird vertreten, Assistenz-
leistungen seien als Leistungen zur Sozialen Teilhabe nach SGB IX anzuer-
kennen.”8

V. Fazit

Das Grund- und Menschenrecht auf sexuelle Selbstbestimmung von Men-
schen mit Behinderungen ist aus einer relationalen und einer antidiskri-
minierungsrechtlichen Perspektive zu interpretieren, um die elementaren
Bedingungen fiir die freie sexuelle Entfaltung zu bestimmen. Dabei ist von
grundlegender Bedeutung, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung von
Menschen mit Behinderungen als Freiheitsrecht anzuerkennen, ihre sexu-
elle Selbstbestimmungsfahigkeit zu unterstiitzen und das sexuelle Selbstbe-
stimmungsrecht nicht vorrangig aus einer Schutzpflichtendimension zu
konzipieren. Der diskriminierungsfreie Zugang zu sexuellen Dienstleistun-
gen, reproduktionsmedizinischen Dienstleistungen und zu Bildung und
Informationen ist umfassend sicherzustellen. Konkrete Leistungspflichten
lassen sich nur hochst selten unmittelbar aus dem Grund- und Menschen-
recht herleiten. Allerdings ist die Legislative verpflichtet, das einfache Recht
(etwa das Sozialrecht) so auszugestalten, dass das Grund- und Menschen-
recht auf sexuelle Selbstbestimmung bestmdéglich verwirklicht wird. Auf
diese Weise kann das Recht einen Beitrag leisten, autonomiebehindern-
de Strukturen zu {iberwinden und autonomieermdglichende Strukturen
(mit-)aufzubauen.

58 SG Hannover, Urt. v. 11.07.2022 - S 58 U 134/18, RDG 2022, 335 (Rn. 21f.); zustim-
mend Sieper, jurisPR-SozR 22/2022 Anm. 3; Proufas/Olberg, Sexualassistenz als Leis-
tung der Sozialen Teilhabe nach dem SGB IX?, SRa 2023, 47 (50f.).

189

0512.2025, 00:32:51. T


https://doi.org/10.5771/9783748945161-169
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

0512.2025, 00:32:51.


https://doi.org/10.5771/9783748945161-169
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

	I. Einleitung
	II. Das Grund- und Menschenrecht auf sexuelle Selbstbestimmung
	1. Herleitung sexueller Selbstbestimmung als Grund- und Menschenrecht
	2. Sexuelle Entfaltung als elementarer Aspekt der freien Persönlichkeitsentfaltung
	3. Schutzpflichten wegen spezifischer Gefährdungslagen
	4. Zusammenspiel mit anderen Grund- und Menschenrechten: räumlicher Privatsphärenschutz zur Ermöglichung sexueller Entfaltung
	5. Diskriminierungsfreier Zugang und Teilhabe

	III. Autonomiemodelle als Hürde und als Chance für ein diskriminierungsfreies Recht auf sexuelle Selbstbestimmung
	1. Autonomie exklusiv: Autonomie als Voraussetzung für Grundrechtsschutz?
	2. Autonomie personal: Bedingungen der Persönlichkeitsentfaltung
	3. Autonomie relational: Gesellschaftsstrukturen und Machtverhältnisse

	IV. Diskriminierungsfreie sexuelle Selbstbestimmung und Behinderung
	1. Verfassungsrechtliches Leitbild konsensualer Sexualitäten
	2. Anerkennung der sexuellen Entfaltungsfreiheit von Menschen mit Behinderungen
	3. Schutz vor sexualisierter Gewalt und Missbrauch
	4. Sexualbezogene Assistenz

	V. Fazit

